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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-003506/2018 

an die Kommission 
Artikel 130 der Geschäftsordnung 

Susanne Melior (S&D) 

Betrifft: Entbürokratisierung der Gemeinsamen Agrarpolitik mit der "Gelben Karte" 

Mit der delegierten Verordnung 2016/1393 hat die Kommission versucht, das landwirtschaftliche 
Förderverfahren mit der Einführung verringerter Sanktionen bei erstmaliger geringfügiger 
Übererklärung, der sogenannten „Gelben Karte“, zu entlasten. Dies sollte Teil der Entbürokratisierung 
und Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik sein. Allerdings ist dies nicht vollständig gelungen, 
sondern hatte ganz im Gegenteil bürokratischen Mehraufwand zur Folge. In der 
Durchführungsverordnung 2016/1394 wurden die verpflichtenden Nachkontrollen definiert. Erhält ein 
Landwirt eine „Gelbe Karte“, wird bei diesem erstmaligen Verstoß auch nur die Hälfte der üblichen 
Strafe fällig und der Landwirt wird im Folgejahr erneut kontrolliert. Bei einem Wiederholungsverstoß 
muss die erlassene Hälfte nachgezahlt werden. Die Nachkontrollen sind sowohl für die Verwaltung als 
auch für die Betriebe selbst mit einem sehr hohen personellen Aufwand verbunden.  

1) Wie ist die Einschätzung der Kommission zur Einführung der „Gelben Karte“? 

2) Gibt es die Möglichkeit, dass landwirtschaftliche Betriebe anstatt der „Gelben Karte“ sich 
sofort bei der Erstkontrolle mit der vollen Sanktionierung einverstanden erklären, um so die 
aufwändige Nachkontrolle zu vermeiden? 


